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Bitstream Access

ERG Consultation Document, July 14th 2003

- Stellungnahme der NetCologne GmbH –

1. How do you evaluate the options described or which (other) options should be made available/mandated?

NetCologne beurteilt alle Optionen als unzureichend. In keiner der 4 Optionen wird ausreichend auf eine notwendige Technologie-Neutralität Bezug genommen. Derzeit gibt es in Europa lediglich Ansätze auf ATM-Basis für Bitstream Access. Sollte die Regulierung nicht technologie-neutral erfolgen, würde in die technische Netzhoheit des Incumbents eingegriffen. DSLAMs können aber zukünftig nicht mehr nur über ATM sondern beispielsweise direkt über Gigabit Ethernet angebunden werden; insofern wäre Bitstream Access dann eine nicht akzeptable Festschreibung eines überholten Access-Netz -Zustandes.

2.
What do you think of the regulatory approach advocated in the document? (Please provide the reasons for your answer)

NetCologne ist der Meinung, dass die Ausgestaltung von Bitstream Access grundsätzlich in der Verantwortung der jeweiliger NRA belassen werden muss. So gibt es in Deutschland durch die TNB einen funktionierenden Wettbewerb auf Basis des unbundled local loop, während in anderen europäischen Ländern hier nie ein richtiger Wettbewerb begonnen hat. Insoweit muss die Frage nach einem Bedürfnis nach einer weiteren Zugangsart immer vor dem Hintergrund der bereits entstandenen Wettbewerbsstrukturen in einem Mitgliedsstaat sowie mit Blick auf die Wechselwirkungen zu anderen Zugangsarten von jedem Mitgliedsstaat selbst beantwortet werden. Eine EU-weite Verpflichtung zur Einführung von Bitstream Access lehnt die NetCologne GmbH ab, soweit sie nicht die Möglichkeit für jeden Mitgliedsstaat zulässt, den nationalen Bedingungen Rechnung zu tragen und die Einführung (derzeit) nicht umzusetzen.

Ebenso ist nach Auffassung der NetCologne GmbH sicherzustellen, dass kein nationales Wettbewerbsunternehmen eine Anspruchsgrundlage durch euro-päische Rechtsnormen erhält, mit deren Hilfe es sich in einen nationalen Bitstream Access entgegen der Festlegung einer NRA einklagen kann. Dies ist durch entsprechende Regelungen auf europäischer Ebene klarzustellen.

Grundsätzlich vertritt die NetCologne GmbH die Auffassung, dass ein Regulierungsansatz, der neueren technischen Entwicklungen Rechnung tragen will, seine Einschränkung dort findet, wo bereits am Markt bestehende Wettbe-werbsmodelle und die damit verbundenen Investitionen durch die Veränderung gefährdet werden.

3. In which fields and by which means would you like regulators to take a harmonized approach?

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung in den verschiedenen Mitgliedsstaaten ist es nicht sinnvoll, eine einheitliche Bitstream-Access-Lösung zu implementieren. Statt dessen sollten auf der Basis der in einigen Mitgliedsstaaten bereits existierenden Praxis Standards entwickelt werden, die im Falle einer (optionalen) Entscheidung für Bitstream Access einer NRA beachtet werden sollten. Damit bliebe die grundsätzliche Frage der Einführung für jedes Mitglied offen; dennoch wäre innerhalb der Staaten, die Bitstream Access ermöglichen wollen, ein Schritt zur Harmonisierung auf technischer Ebene vollzogen.

4.
Respecting the rules of the Framework Directive and the Access and Interconnection Directive, do you think that cable operators should be requested to offer bitstream access?

Wenn Bitstream Access eingeführt werden sollte, so muss es auch gleichzeitig für Cable Operator gelten. Hier würden die unterschiedlichen Breitband-Infra-strukturen unterschiedlich behandelt und es käme zu Wettbewerbsnachteilen des Incumbents gegenüber den Cable Operator, die keine aufwendigen Vorleistungs-Infrastrukturen vorhalten müssten.

5.
Are there any other aspects / further comments concerning bitstream access that you would like to raise?

Das Geschäftsmodell der NetCologne basiert auf dem Vorleistungsprodukt der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung. Um mit diesem Vorleistungsprodukt erfolgreich zu sein, hat NetCologne massive Investitionen in die Netzinfrastruktur tätigen müssen. NetCologne bemängelt seit 1998 die fehlende preisliche Distanz zwischen TAL und Endkundenpreis der Telekom (Preis-Kosten-Schere) sowie die überhöhten Vorleistungspreise für Teilnehmeranschlüsse in Deutschland. Alle Vorleistungsprodukte der Telekom müssen zusammenhängend in
einer Wertschöpfüngskette betrachtet werden: TAL, Line-Sharing, Bitstream, ZISP, ISP Gate, Resale, Endkundenpreis DTAG. Dadurch, dass der TAL- Vorleistungspreis und der Endkundenpreis der DTAG so eng beieinander liegen, ist derzeit kein preislicher Spielraum für weitere Vorleistungsprodukte in Deutschland vorhanden.
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